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 Veröffentlicht am 19.09.1989

Index

10/10 Auskunftspflicht

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

AuskunftspflichtG 1987;

BAO §90;

Beachte

Besprechung in:ÖStZ 1990, 95;

Rechtssatz

Die Auskunftsp=icht nach dem Auskunftsp=ichtG ist ungeeignet, um eine Akteneinsicht durchzusetzen. Es kann daher

auch rechtens die Auskunft auf die Frage verweigert werden, ob Akteneinsicht gewährt wird.
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